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«Tutti fratelli»
Im Dienst der Menschlichkeit

Dietrich Schindler

Das Rote Kreuz hat seit seiner Griindung
1863 eine eigene Neutralititskonzeption,
die auf Henry Dunant zuriickgeht. Nach
Dunants Vorschlag sollten in jedem Staat
private Hilfsgesellschaften zur Pflege der
Verwundeten im Krieg gebildet werden.
Die Regierungen sollten ihrerseits ein vol-
kerrechtliches Abkommen schliessen, das
den Helfern der privaten Gesellschaften
und den Sanititsdiensten der Heere Schutz
garantiert. Neutralitit wurde in zweier-
lei Hinsicht vorgesehen. Erstens sollten
alle Teile der neuen Hilfsorganisation
verpflichtet werden, sich der Teilnahme
an Feindseligkeiten sowie an politischen,
religidsen, rassischen und ideologischen
Auseinandersetzungen zu enthalten. Zwei-
tens sollte ihre Hilfe unparteilich geleistet
werden, also ohne Unterscheidung zwi-
schen eigenen und feindlichen Angehori-
gen. Diese Grundsitze wurden 1864 in der
Genfer Konvention verankert, in spiteren
Konventionen prazisiert und auf Kriegs-
gefangene und Zivilpersonen ausgedehnt.
1965 wurden die Grundprinzipien des
Roten Kreuzes, darunter Neutralitit und
Unparteilichkeit, in einer Erklirung der
Internationalen Rotkreuzkonferenz niher
definiert. Die dort festgelegten Prinzipien
gelten fiir die ganze Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung.

Wihrend die Neutralitit des Roten
Kreuzes ausschliesslich darauf ausgerich-
tet ist, humanitire Dienstleistungen zu
ermoglichen, bedeutet die Neutralitit ei-
nes Staates vorwiegend Nichtteilnahme an
bewaffneten Konflikten und Verzicht auf
militirische Unterstiitzung von Kriegfiih-
renden. Im tibrigen tiberlidsst das Neutra-
lititsrecht dem neutralen Staat eine weite
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Freiheit. Dieser darf auch zu politischen
Fragen Stellung nehmen, und seine Neu-
tralitit hat keine spezifisch humanitire
Ausrichtung. Die Verschiedenheit der
beiden Neutralititsauffassungen hat zur
Folge, dass das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz (IKRK) und die Schweiz
in bestimmten Konfliktsituationen unter-
schiedliche Haltungen einnehmen. In der
Periode zwischen den zwei Weltkriegen
etwa weigerte sich die Schweiz, mit der
Sowjetunion diplomatische Beziehungen
aufzunehmen; sie widersetzte sich 1934
auch der Aufnahme der Sowjetunion in
den Volkerbund und stimmte 1939, nach
dem sowjetischen Angriff auf Finnland, fiir
ihren Ausschluss. Das IKRK andererseits
unterhielt wihrend dieser ganzen Zeit hilf-
reiche Beziechungen mit der sowjetischen
Regierung und dem russischen Roten
Kreuz. Ahnliches galt fiir die Beziehungen
zum Taliban-Regime in Afghanistan in den
1990er Jahren sowie fir jene mit Irak
nach dessen Angriff auf Kuwait 1990. Die
Schweiz beteiligte sich an den vom Sicher-
heitsrat beschlossenen Wirtschaftssanktio-
nen gegen Irak, das IKRK aber fiihrte seine
Beziehungen mit der Regierung Iraks fort
und konnte wesentliche humanitire Fra-
gen im Einvernehmen mit beiden Konflikt-
parteien 16sen. Fiir das IKRK ist es wichtig,
mit allen Parteien bewaffneter Konflikte
Beziehungen zu unterhalten, weil es nur
so seine Aufgabe erfiillen kann.

Zur Neutralitit des IKRK gehort auch
der Grundsatz der Vertraulichkeit. Das
IKRK erhilt nur dann Zugang zu Kriegsge-
fangenen und anderen der Freiheit Beraub-
ten, wenn es auf 6ffentliche Stellungnah-
men zum Verhalten der Kriegfiihrenden
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Wird humanitéres
Vilkerrecht schwer-
wiegend verletzt,
kann das IKRK an die
Offentlichkeit treten.
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verzichtet. Seine Berichte iiber Besuche
werden nur den betroffenen Regierungen
zugestellt und bleiben vertraulich. Das
IKRK hat sich jedoch das Recht vorbe-
halten, an die Offentlichkeit zu gelangen,
wenn humanitires Volkerrecht wiederholt
schwerwiegend verletzt wird und vertrau-
liche Schritte bei der verantwortlichen
Regierung wirkungslos bleiben. So nahm
es 1992 Stellung zur ethnischen Sduberung
in Bosnien, spiter zur Verwahrung Ver-
dichtiger in Guantanamo und unlingst zur
Mauer zwischen Israel und dem besetzten
Westjordanland, soweit diese nicht auf der
1949 festgelegten Waffenstillstandslinie,
sondern auf palistinensischem Gebiet
verliuft. Trotz der Verschiedenheiten der
Neutralitit des IKRK und jener der Schweiz
bestehen mannigfaltige Verbindungen und
Wechselwirkungen zwischen thnen.

Ein schweizerisches Komitee

Eine erste Bezichung zur schweizerischen
Neutralitit ergab sich anlisslich der An-
nahme der Genfer Konvention von 1864.
Das Komitee der fiinf Genfer unter dem
Vorsitz von General Dufour, das 1863 die
Aufgabe libernahm, Dunants Ideen zu
verwirklichen, berief im selben Jahr eine
internationale Konferenz von Vertretern
interessierter Behorden und privater Kreise
nach Genf ein, an der die Bildung privater
nationaler Hilfsgesellschaften beschlossen
wurde. Zur Annahme eines volkerrecht-
lichen Vertrags aber war eine Konferenz
von Regierungsvertretern erforderlich.
Der schweizerische Bundesrat erklirte sich
sofort bereit, eine solche einzuberufen. Sie
bot ihm Gelegenheit, die internationale
Stellung des noch jungen Bundesstaa-
tes zu festigen und der schweizerischen
Neutralitit neues Profil zu verleihen. Die
Zusammenarbeit von IKRK und Bundes-
rat hat sich seither eingespielt. Das IKRK
ergreift jeweils die Initiative und erstellt
einen Entwurf, wihrend der Bundesrat die
diplomatischen Konferenzen durchfihrt.
Der Bundesrat wurde iberdies Depositar
der Genfer Konventionen. Er ergreift auch
Massnahmen im Hinblick auf die Einhal-
tung der Konventionen.

Ohne den Riickhalt in der dauernden
Neutralitit der Schweiz hitten die Genfer
Konventionen nicht die bemerkenswerte
Entwicklung nehmen kénnen, die sie ge-
nommen haben. Sie gehoéren zu den am
weitesten anerkannten und am stirksten
ratifizierten volkerrechtlichen Abkommen.
Den Abkommen von 1949 gehdéren heute
192 Staaten an. Dies sind alle Staaten der
Welt mit Ausnahme eines einzigen Nach-
ziglers (Nauru). Die schweizerische Neu-
tralitit war nicht nur Voraussetzung dieser
Entwicklung, sondern wurde ihrerseits
durch sie befruchtet. Zum bisherigen «Stille-
sitzen» kam die spezifische Rolle bei der Ent-
wicklung und Einhaltung des humanitiren
Volkerrechts hinzu. Das Vertrauen, das die
Eidgenossenschaft und das IKRK dadurch
erwarben, trug massgeblich dazu bei, dass
nach dem Ersten Weltkrieg Genf als Sitz des
Volkerbundes und weiterer internationaler
Organisationen gewihlt wurde.

Das Komitee der fiinf Genfer wurde
an der Konferenz von 1863 «provisorisch»
als zentrale Verbindungsstelle der neu zu
griindenden nationalen Gesellschaften
bezeichnet. Dabei wurde als selbstver-
stindlich angenommen, dass diese neuen
Gesellschaften in der Folge ein internatio-
nal zusammengesetztes Komitee wihlen
wiirden. Der deutsch-franzdsische Krieg
von 1870/71 bereitete dieser Absicht aber
ein Ende. Die Rotkreuzgesellschaften der
an jenem Krieg beteiligten Linder nahmen
eine scharf parteiliche Haltung ein. Dies
fithrte zur Erkenntnis, dass ein Komitee,
dem Angehorige der Kriegfiithrenden an-
gehoren, wegen inneren Zwiespalts im
Kriegsfall nicht wirksam handeln kénn-
te. An der rein schweizerischen Zusam-
mensetzung und der Selbsterginzung des
Komitees (das 1875 den Namen «Interna-
tionales Komitee vom Roten Kreuz» an-
nahm) wurde deshalb nichts geindert. An
den Internationalen Rotkreuzkonferenzen
der folgenden Jahrzehnte wurden zwar
verschiedene Vorstosse fiir die Wahl der
Mitglieder des Komitees durch die nationa-
len Gesellschaften unternommen. Sie alle
wurden jedoch abgelehnt, vorwiegend aus
der Uberzeugung, ein kriegfiihrender Staat
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werde kein Vertrauen in ein Komitee ha-
ben, in dem Angehdrige von Feindstaaten
sitzen. 1946 wurde von schwedischer Seite
der Vorschlag der Internationalisierung des
Komitees wieder aufgenommen, jedoch
mit dem Zusatz, dass im Kriegsfall die An-
gehorigen kriegfithrender Staaten aus dem
Komitee ausscheiden und durch Angehdri-
ge neutraler Staaten ersetzt wiirden. Auch
dieser Vorschlag blieb erfolglos, weil bei
Kriegsausbruch, wenn der wirkungsvolle
Einsatz des Komitees am dringendsten ist,
seine Zusammensetzung hiitte gewechselt
werden miissen.

Die Problematik der rein schweizeri-
schen Zusammensetzung des IKRK wurde
in neuerer Zeit dadurch entschirft, dass
das Personal des IKRK zunehmend inter-
nationalisiert wurde, was auch angesichts
der umfassender gewordenen Titigkeit in
allen Teilen der Welt und des grosseren
Personalbedarfs geboten war. Heute sind
43 Prozent der insgesamt gut 1’200 Mitar-
beiter der Zentrale und der Delegationen
Angehorige anderer Staaten. Dazu kom-
men die von den Delegationen selbst ange-
stellten, iiber 9’000 lokalen Hilfskrifte, die
in der Regel Angehorige des betreffenden
Staates sind.

Mit der schweizerischen Neutralitit und
der schweizerischen Zusammensetzung
des IKRK hingt natiirlich auch zusammen,
dass das IKRK seinen Sitz in Genf behielt.
Im Kriegsfall konnte es nicht vom Gebiet
cines kriegfithrenden Staates aus wirksam
titig werden.

Unabhéngigkeit von der Schweiz

Die Unabhingigkeit des IKRK ist wesent-
lich fiir die Ausiibung seiner Funktionen.
Durch das System der Kooptation ist si-
chergestellt, dass keine aussenstehende
Wahlbehorde auf das Komitee Einfluss
nehmen kann. Auch der Sitz in einem
neutralen Kleinstaat ist von Bedeutung.
Hitte das IKRK seinen Sitz auf dem Gebiet
einer Grossmacht, konnte es sich dem
Einfluss derselben kaum ganz entziehen.
Die Unabhingigkeit des IKRK hat in den
letzten Jahrzehnten durch sein internatio-
nales Wirken eine zunehmende Stirkung
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erfahren. Urspriinglich nur als Bindeglied
zwischen den nationalen Gesellschaften
vorgesehen, ist es heute primir Mittler
zwischen Regierungen in humanitiren Fra-
gen. Die seit 1929 abgeschlossenen Genfer
Konventionen iibertragen ihm ausdriick-
lich Aufgaben im zwischenstaatlichen
Bereich. Das IKRK wird heute allgemein
als Volkerrechtssubjekt betrachtet, das
mit den Regierungen direkt verkehrt und
mit ihnen volkerrechtliche Vereinbarun-
gen schliessen kann. Obwohl es rechtlich
immer noch ein privatrechtlicher Verein
nach schweizerischem Recht ist, hat es auf
internationaler Ebene eine den zwischen-
staatlichen Organisationen entsprechende
Stellung. 1990 verlieh ihm die Generalver-
sammlung der Uno den Beobachterstatus.
Mit den meisten der Uber 70 Staaten, in
denen das IKRK Delegationen unterhilt,
hat es Sitzabkommen geschlossen, in de-
nen ihm und seinen Mitarbeitern die fiir
internationale Organisationen iiblichen
Privilegien und Immunititen gewihrt wer-
den. 1983 schloss es auch mit der Schweiz
ein Sitzabkommen ab. Darin werden seine
Volkerrechtspersonlichkeit und seine Un-
abhingigkeit besonders hervorgehoben,
dies aus der Uberlegung, dass im Fall einer
engeren Verbindung der Schweiz mit der
Europiischen Union die Stellung des IKRK
nicht beeintrichtigt werden sollte. Riick-
wirkungen auf das IKRK koénnten sich
wohl nur dann zeigen, wenn die Schweiz
sich zur Teilnahme an militirischen
Zwangsmassnahmen verpflichten wiirde.

Auch in finanzieller Hinsicht ist das
IKRK unabhingig. Zur Deckung seiner
Ausgaben ist es vollumfinglich auf freiwil-
lige Beitrige angewiesen. Im Jahre 2002
erhielt es Beitrige von insgesamt 788 Mil-
lionen Franken. 84 Prozent davon wurden
von Regierungen geleistet. Die grossten
Beitrige leisteten die USA (25 Prozent),
Grossbritannien (15 Prozent) und die
Schweiz (12,6 Prozent). Die Beitrige wer-
den ohne Bedingungen geleistet, was eine
Anerkennung der Unabhiingigkeit und Un-
parteilichkeit des IKRK voraussetzt. Beitri-
ge, die an Bedingungen gekniipft werden,
werden nicht angenommen.
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Humanitére Hilfe unter
militdrischem Schutz
wird von der Gegen-
partei als Parteinahme

empfunden.
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Neutrale und unparteiliche Haltungen
stossen heute auf mannigfaltige Schwie-
rigkeiten. Auf drei derselben sei hinge-
wiesen. Erstens hat die Neutralitit - die
staatliche wie jene humanitirer Organi-
sationen - viel von ihrer Wertschitzung
verloren. Die staatliche Neutralitit, die in
der zweiten Hilfte des 19. Jahrhunderts
den Hohepunkt ihrer Achtung erlebte,
verlor durch die zwei Weltkriege an Anse-
hen. Im Volkerbund und in den Vereinten
Nationen verpflichteten sich die Staaten,
gegen Friedensbrecher gemeinsam vorzu-
gehen. Neutralitit wurde ausgeschlossen.
Zwar zeigte die Neutralitit bald erneut ihre
Niitzlichkeit, doch wird die Parteinahme in
Konfliktsituationen in der Regel bevorzugt.
Neutralitit wird auch oft als unmoralische
Haltung betrachtet.

Die Abwertung neutralen und unpartei-
lichen Verhaltens fiihrt zu einem zweiten
Problem, zur zunehmenden Vermengung
humanitirer mit politischen Aktionen.
Kennzeichnend dafiir ist, dass zahlreiche
Organisationen entstanden, die humanitire
und politische Ziele miteinander verbinden
und damit auf Unparteilichkeit verzichten.
Zwar bleibt ihnen der Zugang zu Kriegs-
gefangenen und anderen ihrer Freiheit
Beraubten verschlossen, doch finden sie in
der Offentlichkeit betrichtlichen Anhang.
Die Regierungen zeigen dieselbe Tendenz.
Als es nach Ende des Kalten Krieges in zahl-
reichen Staaten wie Jugoslawien, Somalia,
Liberia, Sierra Leone zu Zerfallserschei-
nungen und ethnischen Konflikten kam,
schritten die Vereinten Nationen zwar
ein, konnten aber wegen der mangelnden
Bereitschaft der westlichen Staaten, Trup-
pen in geniigender Zahl zur Verfiigung zu
stellen, nicht wirksam fiir die Wiederher-
stellung der Ordnung sorgen. Als Ersatz
sicherten die Regierungen humanitire
Hilfe zu, die jedoch oft nur unter militiri-
schem Schutz geleistet werden konnte. Es
zeigte sich dabei, dass humanitire Hilfe,
die unter militirischem Schutz geleistet
wird, von der Gegenpartei als Parteinahme
empfunden und bekdmpft wird. Selbst hu-
manitire Organisationen wurden Ziele von
Angriffen. Das IKRK setzte sich deshalb

ein fiir eine strenge Trennung zwischen
Wiederherstellung der Ordnung, die durch
Truppen erfolgen muss, und humanitirer
Hilfe, fiir die unparteiliche Organisationen
zustiandig sind, jedoch ohne durchschla-
genden Erfolg.

Drittens werden Neutralitit und Un-
parteilichkeit durch die Wandlungen der
bewaffneten Konflikte beeintrichtigt.
Fast alle bewaffneten Konflikte der Gegen-
wart sind interne Konflikte, in denen die
Gewalt vorwiegend von nichtstaatlichen
Gruppen ausgeht, die keine klaren Struk-
turen aufweisen und deren Fiihrer oft
nicht zu erkennen sind. Dem IKRK wird
es in solchen Fillen unmoglich, mit allen
Konfliktparteien in Verbindung zu treten,
um seine Aktionen unbehindert durch-
fiihren zu kénnen. Zahlreiche Konflikte
sind uiberdies asymmetrischer Natur. Die
cine Partei verfiigt tiber hoch entwickelte
Technologie, die andere, die liber keine
entsprechenden Mittel verfiigt, sieht die
einzige Moglichkeit, den Gegner wirksam
zu bekdmpfen, in terroristischen Angrif-
fen. Diese stellen schwere Verletzungen
des humanitiren Volkerrechts dar und
veranlassen die Gegenpartei, ihrerseits
den humanitiren Erfordernissen weniger
Bedeutung beizumessen.

Unparteiliche humanitire Titigkeit ist
somit schwieriger geworden, das Bediirf-
nis dafiir besteht aber weiterhin, und sie
wird in grossem Umfang geleistet. m
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Fiir einen Millimeter Humanitat

Das IKRK, mitten im Krieg

Die neuen Kriege mit ibren asymmetrischen Formen der Konfliktaustragung
bedroben nicht nur das Vilkerrecht, sondern auch jene, die in seinem Schutze titig sind.
Die Arbeit der Delegierten ist anspruchsvoller und gefibrlicher geworden.

Mark Obert

Antonella Notari war im Feld, wie man
beim IKRK sagt. Biirgerkrieg in Sri Lanka,
Biirgerkrieg in Jugoslawien, Nachkriegs-
jahre in Ruanda. Mit Ende 20 hatte sie
sich entschlossen, zum IKRK zu gehen.
Von Politik verstand sie nicht mehr als
der Durchschnitt, von Kriegen hatte sie
keine konkrete Vorstellung. Ihr gefiel die
klare Ausrichtung: helfen, wo Hilfe be-
notigt wird. Sorge, Angst? Nein, sie habe
darauf vertraut, dass man das Rote Kreuz
und den Roten Halbmond als Symbole der
Humanitit und Neutralitit respektiere. Ein
gewisses Risiko, das war ihr klar gewesen,
sei nie auszuschliessen.

Anfangs der neunziger Jahre arbeitete
Antonella Notari in Somalia, in einer Dele-
gation mit ihrem Verlobten. Er wurde von
Kimpfern des Somali National Movement
erschossen. Ihr Jeep war liegengeblieben,
mitten in der Wiiste. Drei Tage waren sie
gelaufen, bis sie ein Dorf erreicht hatten,
entkriftet, mit den Nerven am Ende. Da-
her hatten sie das Angebot der Polizei
angenommen, in einem Polizeilastwagen
in die nichste Stadt zu fahren. «Das Somali
National Movement wusste nicht, dass wir
in dem Lastwagen sassen. Es griff nicht
uns an, es hdtte dazu auch keinen Grund
gehabt. Wir unterbielten zu beiden Seiten
gute Kontakte.» Antonella Notari kam zu
dem Schluss: «£s war unser Febler.»

Heute arbeitet die 43jihrige als Presse-
sprecherin des IKRK in Genf. Den Mut, sagt
sie, habe sie nie verloren. <ch bin eine sehr
starke Person.» Auf eine Therapie verzich-
tete sie, auch weil es der Psychologe nicht
fiir notwendig hielt. Sie hat wieder einen
Freund. Und doch schliesst sie nicht aus,
zuriick ins Feld zu ziehen, irgendwann, um
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einen Raum fiir Menschlichkeit zu schaf-

Jen, sagt sie, und sei es «ein Millimeter in

einem Kilometer von Grausanikeil». Das
Bild stammt nicht von ihr. Thr Kollege Phi-
lippe Gaillard hat es gepriigt, 1994, nach
dem Volkermord in Ruanda, als binnen
weniger Wochen 800’000 Tutsis und ge-
missigte Hutus von den Hutu-Milizen um-
gebracht worden waren. Gaillard arbeitete
damals als Chef-Delegierter flir Ruanda in
der Hauptstadt Kigali.

Teufelspakt
Viele Male hat er seither das Erlebte in
die Offentlichkeit getragen, auf Konferen-
zen, in Interviews. Er sei es den Opfern
schuldig, schreibt er in einem Dossier.
«Du kannst Menschen téten, aber nicht
die Erinnerung.» Gaillard hatte das Unheil
vorausgeahnt, lange vor dem 7. April 1994,
dem Tag, als die Hutus Strassensperren er-
richteten, Menschen aus ihren Hiusern jag-
ten und in den Feldern zusammentrieben.
«Die Hauptgefabr in Ruanda sind nicht
die 3000 Landminen, sondern die Minen
in den Herzen», hatte Staatsprisident Ha-
byarimana Monate zuvor zu Gaillard ge-
sagt. Er verstand es wie eine Vorwarnung.
Fassen kann er bis heute nicht, was dann
geschehen ist. So beginnt Gaillards Dossier
denn auch mit einer Klarstellung: Man kon-
ne angesichts eines Genozids nicht neutral
bleiben. Als Rotkreuzangehdriger aber ha-
be man nun einmal nicht die Aufgabe, ihn
politisch zu stoppen. «Wir baben fiir einen
Millimeter Humanildt gesorgt in einem Ki-
lometer von Grausambkeit.»

So erniichternd wie die Bilanz Gaillards
ist, konnte sie unter vielen Einsitzen des
IKRK stehen. Wie viel Miihsal es kostet,
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Am Vilkermord in
Ruanda entziindet sich
die Diskussion, ob die
Parteinahme fiir die
Opfer zu starke Kritik
an den Tétern bedeu-
ten kdnnte.
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welchen Gefahren man sich aussetzt, um
auch nur einen winzigen Teil dieses Milli-
meters voran zu kommen, verdeutlicht ein
Zwischenfall, von dem Gaillard berichtet.
Strassenposten hielten eine Ambulanz des
Roten Kreuzes an, zwangen die Verletzten
zum Aussteigen und exekutierten sie vor
den Augen der IKRK-Delegierten. Der ru-
andische Radio- und Fernsehsender «Libre
des Milles Collines» rechtfertigte die Tat
mit der Meldung, die Hilfsorganisation
transportiere Feinde, die sich nur verletzt
stellten. Nicht zum erstenmal versuchte
der Sender, dem IKRK zu schaden. Zuvor
hatte er Stimmung gegen Gaillard gemacht
mit der Falschinformation, der Chef-Dele-
gierte sei Belgier, gehore also der verhass-
ten ehemaligen Kolonialmacht an. Damit
war nicht allein Gaillards Neutralitit in
Frage gestellt worden, es war, wie Gaillard
heute sagt, fast ein Todesurteil. Nach den
Ubergriffen auf die Ambulanz handelte die
Zentrale in Genf - fiir ihre Verhiltnisse
deutlich, weil dffentlich protestierend. Sie
schickte eine entsprechende Pressemit-
teilung an BBC und Radio France, die die
Nachricht von den getdteten Verletzten
weltweit sendeten. Ein riskantes Unter-
nehmen. Was wiire geschehen, hitte die
Hutu-Regierung den Protest als weiteren
Beweis fiir die Parteilichkeit des IKRK ge-
wertet, als politische Einmischung? Doch
die Hutu-Regierung lenkte ein. In den fol-
genden Wochen konnte das IKRK 10’000
Menschen versorgen. «10°000 von 800°000
— und das auch nur, weil uns jene dazu
ermdchtigten, die flir den Vélkermord ver-
antwortlich waren», schreibt Gaillard. Es
klingt wie ein Teufelspakt.

Hutus und Tutsis haben ein Sprichwort.
Am Tag wandert Goit tiber die Erde, aber
des Nachts schldft er in Ruanda.» Fir Ro-
meo Dallaire besitzt das Sprichwort seit
dem Volkermord eine traurige Bedeutung.
General Dallaire, ein Kanadier, komman-
dierte die UN-Truppe in Ruanda. Seine
Appelle an das UN-Hauptquartier in New
York, Verstirkung zu schicken, blieben
ungehort, im Gegenteil: Noch wihrend
des Genozids beschloss der Sicherheits-
rat, die UN-Truppe komplett aus Ruanda

abzuziehen. General Dallaire widersetzte
sich dem Befehl, ein Verzweiflungsakt. Vor
kurzem sass Romeo Dallaire in einem ka-
nadischen Fernsehstudio und erzihlte von
seinem Drama. Dreimal hat er versucht,
sich das Leben zu nehmen, unzihlige The-
rapiesitzungen hat er hinter sich. Nach wie
vor kimpft er gegen seine Depression. Es
heisst, General Dallaires UN-Truppe hitte
mancherorts Leben gerettet. Dennoch lau-
tet seine Bilanz: «fch babe versagt.»

250°000, 500°000, Unzahlige

Philippe Gaillard sieht das anders: Als cou-
ragiert und dusserst hilfsbereit beschreibt er
Romeo Dallaire. Versagt haben die, die fern
blieben. Zweimal teilte Gaillard der BBC
per Telefon eine geschitzte Zahl der Opfer
mit, 250’000 beim ersten Anruf, eine halbe
Million beim zweiten, beim dritten Anruf
sagte er: «Wir baben aufgebort zu zdblen.»
Danach rief die BBC nicht mehr an. Aber
die Welt wandte sich nicht ab, das Fernse-
hen machte Milliarden zu Augenzeugen, die
Dimension des Schreckens jedoch wollte
im Ausland niemand wahrhaben. Heute,
zehn Jahre nach dem Volkermord, ist es
auch Scham, die in den Riickblicken zum
Ausdruck kommt. Wenige ziehen so selbst-
anklagend Bilanz wie General Dallaire. Kofi
Annan, damals als Unter-Generalsekretir
der UN verantwortlich fiir den Einsatz der
Blauhelme in Ruanda, hat nunmehr Fehler
cingestanden, immerhin.

Antonella Notari ging 1996 nach Ru-
anda, als iber eine Million Fliichtlinge zu-
riickkehrten und Hass und Rache das Land
beherrschten. 100°000 Menschen sassen
in den Gefingnissen, manche zu fiinft auf
cinem Quadratmeter. «Allein das war schon
purer Horrors, sagt Antonella Notari. Kaum
vorstellbar, was erst Gaillard gesehen ha-
ben muss. Ehrfurcht schwingt mit, gar
ein Erstaunen dariber, was ein Mensch zu
leisten vermag, wenn Antonella Notari tiber
Gaillard spricht. Er sei ein Held, sagt sie,
und vielleicht sind es {iberhaupt Taten wie
seine, an denen sich IKRK-Delegierte auf-
richten, aus denen sie Kraft und Zuversicht
dafiir ziehen, Situationen durchzustehen,
an denen andere zerbrechen. Dass General
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Dallaire zerbrach, mag auch am schonungs-
losen Selbstverstindnis des Soldaten liegen;
darin addieren sich Hilflosigkeit und Taten-
losigkeit zu Nutzlosigkeit.

Nach seinem eigenen Selbstverstindnis
kann das IKRK nicht scheitern - sofern sich
Delegierte an die obersten Gebote Neutrali-
tit und Vertraulichkeit halten. Sein Auftrag
lautet, unter allen Bedingungen so vielen
Kriegsopfern wie maoglich zu helfen und
die Einhaltung der Genfer Konventionen
anzumahnen, wann immer Kriegsparteien
sie brechen. Nach welchem Massstab also
misst man Wert und Sinn eines Einsatzes?
«Jeder Mensch zdblt, antwortet Antonella
Notari. Wer wollte da widersprechen? Den-
noch, Leitsitze wie diese suggerieren ein
nahezu religidses Selbstvertrauen (IKRK-
Delegierte sprechen von Berufung), das
Kritiker dem IKRK gerne unterstellen, auch
weil die Genfer Zentrale Zwist innerhalb ih-
rer Mauern verborgen hilt wie der Vatikan.
Am Volkermord in Ruanda entziindete sich
eine Diskussion dariiber, ob allein schon
die Parteinahme fiir die Opfer zu starke
Kritik an den Titern bedeuten kénnte. «Wir
haben schliesslich auf den systematischen
Vilkermord bingewiesen», sagt Antonella
Notari. Damals prangerte das IKRK die
Vernichtung einer erheblichen Anzahl von
Zivilisten an - mit einer Vehemenz, wie nie
zuvor in seinen 130 Jahren.

In Europa losten Aufrufe wie die des
IKRK eine wahre Spendenflut aus. Knut
Ipsen, bis November vergangenen Jahres
Prisident des Deutschen Roten Kreuzes,
versplirte eine «regelrechte Mitleidswelles.
Im Vergleich dazu herrscht heute ange-
sichts des Schicksals der Iraker Ebbe. «Die
Deutschen denken wobl: Sollen die sich
rubig die Kopfe einschlagen.» Ipsen, eme-
ritierter Professor fiir Vélkerrecht, hatte
im Mirz vergangenen Jahres den Angriffs-
krieg der USA gegen den Irak als «eindeittig
volkerrechtswidrig» bezeichnet - in einem
Interview mit dem «Spiegel». Es miisse heut-
zutage die Pflicht auch des IKRK sein, un-
missverstindlich auf Unrecht hinzuweisen,
begriindet er seinen fiir einen hohen Rot-
Kreuz-Funktionir ungewdhnlich forschen
Vorstoss. Aus dem DRK kam prompt Kritik,
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worliber sich Ipsen heute noch drgert: «m
Hinblick auf die UN-Charta wdre Schwei-
gen beschdmend gewesen.»

Schlicht «Gefangene»
Besonders dann, wenn sich die Welt vor
den Fernsehapparaten moralisch positio-
niert. Guantanamo Bay hingegen liegt im
Verborgenen, in solchen Fillen hilt Ipsen
die stille Diplomatie nach wie vor fiir ef-
fizienter. Regelmissig tauchen IKRK-Dele-
gierte in der US-Enklave auf Kuba auf, spre-
chen mit den Gefangenen, halten Kontakt
zu deren Familien. Die USA wiirden das
IKRK aussperren, wenn es offentlich ge-
gen Methoden wie Dauerfesselung protes-
tierte, sagt Ipsen. Im Dezember sassen 660
Minner aus 42 Staaten in Guantanamo Bay
ein, darunter Mitglieder von Taliban und Al
Qaida, fir deren Anerkennung als Kriegs-
gefangene und Behandlung gemiss der
Genfer Konventionen das IKRK mit den
USA streitet. Diese wiederum stufen die In-
haftierten als «illegale feindliche Kdampfer»
ein, eine Figur aus dem US-Recht, fiir die es
im Volkerrecht keine Entsprechung gibt.
Immerhin lisst das IKRK durchblicken, in
welch besorgniserregendem Zustand sich
viele Gefangene befinden.
Organisationen wie Amnesty Interna-
tional reden Klartext, wann immer sie
Menschenrechtsverletzungen ausmachen
und damit Titer und Opfer. Den Begriff
des «Gesinnungsgefangenen» mit dem
Amnesty Entrechtete staatlicher Willkiir
identifiziert, etwa politisch Gefangene in
der Turkei, wirde das IKRK niemals ver-
wenden. Umgekehrt wiirde sich Amnesty
niemals fiir einen Gefangenen wie Saddam
Hussein dermassen ins Zeug legen wie das
IKRK, heisst es im Generalsekretariat von
Amnesty Deutschland. Gleichwohl betont
man dort die «gute Zusammenarbeil» mit
den Genfern, zumindest in gemeinsamen
Pressekonferenzen zu Themen, bei denen
man sich nicht in die Quere kommen kann.
Denn die Rollen sind fiir Amnesty so klar
und sinnvoll verteilt wie fiir Ex-DRK-Chef
Ipsen. «Das IKRK ist ein Hiiter des Volker-
rechts, aber keine Menschenrechtsorgani-
sation.»

«TUTTI FRATELLI»

«Das IKBK ist ein Hiiter
des Viélkerrechts,
aber keine Menschen-

rechtsorganisation.»
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«Im Feld ist die Seele
des IKRK.»
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Ohnehin geht das Volkerrecht nicht auf
Menschlichkeit zuriick; als verbindliches
Regelwerk fiir Militirs galt es urspriinglich
als Kriegsrecht. Nach den Schlachten des
Dreissigjihrigen Krieges im frithen 17.
Jahrhundert wechselten gefangene Solda-
ten noch entweder die Seiten oder wurden
getotet. 200 Jahre spiter hatte man ihren
Wert als Triger von strategischen Infor-
mationen und Kompetenzen zu schitzen
gelernt. Die daraus folgende Grundregel:
Wer dir niitzt, den musst du gut behandeln.
Gewiss, Henry Dunant war ein Humanist,
ein fiir das Europa des 19. Jahrhunderts
typischer, beseelt vom Glauben an den
universellen Geist der Zivilisation, auf dass
der Barbarei ein Ende bereitet werden
moge. Doch Krieg wird immer barbarisch
bleiben, die Hoffnung auf seine Zihmung
trigerisch. Es erscheint also widerspriich-
lich, einerseits Humanitit einzuklagen,
andererseits Krieg als anthropologisches
Ritual zu akzeptieren. Auch deshalb wird
immer wieder die Kritik laut, das IKRK
miusse seinen unzeitgemadssen Allgemein-
giiltigkeitsanspruch tberdenken, mindes-
tens aber Ursache und Wirkung, Opfer und
Titer differenzieren. Mit dieser Kritik wie
mit den Widerspriichen konne das IKRK
gut leben, weil es im Sinne der Humanitit
«<eine Alternative zur Neutralitcit gibt»,
sagt Knut Ipsen.

Die Kriegsmoral des Gegners zu un-
tergraben, gehodrt zu einer Reihe von
Motiven, aus denen nun IKRK-Delegierte
selbst mehr und mehr zum Spielball von
Militirstrategen werden. Zudem haben
es die Rot-Kreuzler heute immer hiufiger
mit sogenannten asymmetrischen Konflikt-
parteien zu tun, die sich nicht an Verein-
barungen halten oder die das Vélkerrecht
als Instrument westlicher Bevormundung
ablehnen. Berechenbar scheint einzig ihre
Unberechenbarkeit. «fm Irak mangelt es ja
nicht an Humanitdt, gibt Antonella Notari
zu bedenken und verweist auf gemeinsame
Hilfstransporte von Schiiten und Sunniten.
dLeider aber identifizieren dort viele das
IKRK mit der US-Besatzungsmdacht.» Fir
Knut Ipsen steht deshalb ausser Zweifel,
dass das IKRK militirischen Schutz, wie

ihn die USA im Irak angeboten haben,
auch kiinftig ablehnen muss. Er wiinsch-
te sich hingegen, die IKRK-Spitze wiire
internationaler besetzt und zeigte mehr
Verstindnis und Sachverstand fur die
Besonderheiten regionaler Konflikte. Oft
genug hat er sich vor Ort den Vorwurf
nationaler Rotkreuzmitarbeiter anhoren
miissen, das strenge Beharren der zumeist
europdischen Delegierten auf den Idealen
der Schweizer Griinder erweise sich als
naiv. Mehr diplomatische Kompetenz fiir
die nationalen Verbinde wiire aus dieser
Sicht sinnvoll. Ein Kolumbianer etwa
versteht die N6te eines Guerilleros, kann
entsprechend abwigen und verhandeln,
damit sich der Guerillero weder benach-
teiligt noch in seiner Ehre verletzt fiihlt.
Von islamistisch geprigten Verhandlungs-
partnern ganz zu schweigen.

Konflikte verstehen, Frontlinien erken-
nen, Hierarchien in Rebellengruppen und
bei Paramilitirs durchschauen: Die Arbeit
wird schwieriger und damit gefihrlicher,
weiss Antonella Notari aus eigener Erfah-
rung. Stellt sich die Frage, wie man die Mit-
te findet, woran sich Neutralitit orientiert?
An unseren Taten», sagt Antonella Notari.
Philippe Gaillard versorgte einen verwun-
deten Hutu-Politiker, einen einflussrei-
chen, vor den Augen fassungsloser Tutsis.
In solchen Momenten kann ein unbedach-
tes Wort die Volksseele zum Kochen brin-
gen. Gaillard hatte vielleicht auch Gluck,
damals in Ruanda. Andernorts musste das
IKRK in den vergangenen Jahren eigene
Opfer beklagen. Sechs ermordete Arzte in
einem Rot-Kreuz-Krankenhaus in Tschet-
schenien, ein ermordeter Delegierter in
Bosnien, Attacken auf das IKRK im Irak.
Die Liste liesse sich beliebig verlingern.
Andererseits: 12°000 Delegierte in 70 Lin-
dern. Gemessen daran passiere wenig, sagt
Antonella Notari. Sie will wieder ins Feld,
irgendwann. «m Feld», sagt sie, «ist die See-
le des IKRK.-m
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Grundlegendes zum IKRK

Zahlen und Fakten

(svr) Das Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz ist eine aus Schweizer Blirgern
zusammengesetzte private Institution mit
Sitz in Genf, die auf der Grundlage der
Genfer Konventionen und anderer volker-
rechtlicher Vertrige weltweit eine Reihe
von humanitiren Aufgaben wahrnimmt,
dies namentlich im Fall bewaffneter Aus-
einandersetzungen. 1863 auf Anstoss von
Henry Dunant gegriindet, zihlte das Komi-
tee zu Beginn finf Mitglieder.

Seine heute maximal 25 Mitglieder
bestimmt das IKRK auf dem Weg der
Kooptation. Die Organisation unterhilt
Delegationen in praktisch allen Konfliktge-
bieten der Welt. IThre Verankerung in der
neutralen Schweiz soll die Unabhiingigkeit
von politischen Einfliissen und damit die
cigene Neutralitit glaubwiirdig machen.
Mit Erfolg: bisher dreimal, nimlich 1917,
1944 und 1963 erhielt das IKRK den Frie-
densnobelpreis zugesprochen.

Die Aufgaben des IKRK sind vielfiltig.
Im Kontext bewaffneter Konflikte kiim-
mern sich die Delegierten vor allem um
Kriegsgefangene, zivile Gefangene und In-
ternierte, um Bewohner besetzter Gebiete
und andere vom Konflikt Betroffene. Bei
innerstaatlichen Konflikten beruft sich das
IKRK auf ein volkerrechtlich verankertes
Initiativrecht und bietet den Parteien seine
humanitiren Dienste an. Konkret leisten
die Delegierten namentlich die Vermitt-
lung zwischen Kriegsparteien, die Pflege
von Verwundeten und den Besuch von
Kriegsgefangenen und politischen Hiftlin-
gen mit dem Ziel, Misshandlungen oder gar
Folterungen zu verhindern und Kontakte
zu Angehorigen moglich zu machen. Zu
den weiteren Aufgaben des IKRK gehéren
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Vorbereitungsarbeiten fiir Kodifikationen
des humanitiren Volkerrechts sowie die
Fihrung des Zentralen Suchdienstes in
Genf.

Das Schutz- und Kennzeichen des IKRK
ist das rote Kreuz auf weissem Grund, die
Umkehrung der schweizerischen Bun-
desfarben. Dazu kommt, im Rahmen des
Internationalen Verbandes der Rotkreuz-
und Rothalbmond-Gesellschaften, auch
der rote Halbmond als Kennzeichen, das
nach der Tiirkei und auch von einer Reihe
von islamischen Staaten benutzt wird; [sra-
el verwendet einen roten Davidstern.

Das IKRK tritt nur bei Kriegen und
Konflikten auf den Plan, die unabhingigen
nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondge-
sellschaften sind auch in Friedenszeiten
in der Katastrophen- und Nothilfe, im Ge-
sundheitswesen und in der Entwicklungs-
hilfe aktiv.

Das IKRK kennt keine Pflichtbeitrige,
es wird durch die Beitrige der Staaten fi-
nanziert, die der Genfer Konvention beige-
treten sind. Die grossten Beitrige leisteten
2002 die USA, Grossbritannien und die
Schweiz. Weitere Beitrige stammen von
den nationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Gesellschaften, supranationalen Or-
ganisationen wie der EU sowie auch
von privaten Spendern. 2003 betrug das
Budget des IKRK 939 Millionen Franken,
davon entfielen 789 Millionen Franken
auf die Feldarbeit, 150 Millionen Franken
standen fiir die Arbeit des Hauptquartiers
in Genf zur Verfiigung. Von diesem Geld
wurde wiederum 62 Prozent fiir die «Un-
terstiitzung im Feld» ausgegeben und 27
Prozent fiir die Forderung des humanitiren
Volkerrechts. B

«TUTTI FRATELLI»
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Thomas Kesselring, geboren
1948, 1st Dozent fiir Ethik

am Institut fiir Lehrerbildung der
Universitét Bem. Zuvor war

er unter anderem Gastprofessor
in Porto Alegre, Brasilien, wo

er auch ein Alphabetisierungs-
projekt begleitete, und Seminar-
direktor am Lehrerseminar
Langenthal, Schweiz. Ausser-
dem widmet er sich der
Speldologie und entdeckte die
«Berliner Schlucht» im Hélloch
(Muotatal).

Zu seinen jiingsten Publika-
tionen gehdrt das Buch «Ethik
der Entwicklungspolitik»
(C.H.Beck, 2003).

22

«TUTTI FRATELLI»

Was kiimmert uns das Leid anderer?
Uberlegungen eines Ethikers zur globalen Katastrophenhilfe

Das IKRK ist die erste humanitire Organisation, die mit dem Bestreben auftritt,
die von ihr beschlossenen Regeln nicht nur auf die Unlerzeichnerstaaten anzuwenden,
sondern weltweit. Es stellt sich die Frage, inwieweit Ethik globalisierbar ist.

Thomas Kesselring

Historisch gesehen, ist die organisierte Ka-
tastrophenhilfe tiber Landesgrenzen hin-
weg eine noch recht junge Errungenschaft,
die auf die Griindung des Roten Kreuzes
durch Henry Dunant 1859 zuriickgeht. Die
Erweiterung durch den Roten Halbmond
unterstreicht die internationale und inter-
religiose Dimension dieser Initiative. - Ist
die Praxis systematischer humanitirer Hilfe
iiber Landesgrenzen hinweg aber eigent-
lich selbstverstindlich?

Dass Menschen sich um andere kiim-
mern, die sich in Not befinden, entspricht
einem im Christentum tief verankerten
Gebot. Eine Hilfsorganisation, deren Wir-
kungsradius, wie im Falle des IKRK, den
ganzen Globus umfasst, sollte ihren Auf-
trag aber nicht allein auf religidse Motive
stiitzen. Zum einen, weil sich die Vielfalt
der religiosen Uberzeugungen in einer so
wichtigen Frage kaum auf einen einheitli-
chen Nenner bringen lisst, und zum ande-
ren, weil der Konsens tiber die Notwendig-
keit grenziiberschreitender Nothilfe kaum
ohne sikulare Motive zu erreichen sein
diirfte.

Es sind vor allem zwei Fragen - oder
besser: Fragenkomplexe -, die sich in
diesem Zusammenhang stellen. Erstens:
Wie gross ist der Kreis jener Menschen, fiir
deren Wohlergehen wir mitverantwortlich
sind? Beschrinkt er sich auf die Familie, auf
die Gruppe unserer Freunde, auf unsere
Landsleute, die Mitglieder unserer Sprach-
oder unserer Glaubensgemeinschaft? Oder
haben wir gegeniiber allen notleidenden
Menschen insgesamt eine solche Ver-
pflichtung - gleichgultig, wer sie sind, wo
sie leben, und unabhingig davon, ob wir
ihnen je schon einmal begegnet sind?

Zweitens: Wie verbindlich ist das Gebot
zur Nothilfe? Handelt es sich um eine
Rechtspflicht, deren Nichtbefolgung sank-
tioniert werden sollte? Oder handelt es
sich um eine Pflicht ohne klaren Verbind-
lichkeitscharakter, so dass, wer Nothilfe
leistet, zwar Dankbarkeit und Lob erntet,
wer aber keine solche Hilfe leistet, deswe-
gen keinerlei Sanktionen zu befiirchten
braucht?

Beide Fragen hingen zusammen. In ei-
nem kleineren und iiberschaubaren Perso-
nenkreis mit festen Verwandtschafts- oder
Kooperationsbanden hat das Hilfsgebot
naheliegenderweise einen zwingenderen
Charakter als in weitliufigeren, von einer
Atmosphire der Anonymitit geprigten
Gesellschaften.

Grosstes Wohl der gréssten Zahl

Wo enge Kooperation zwischen den Mit-
gliedern einer sozialen Gruppe fiir das
kollektive Uberleben notwendig ist, strahlt
das Wohl des Einzelnen unmittelbar auf die
Gruppe aus. Gesellschaften, die iiber keine
funktionierenden staatlichen Strukturen
verfiigen, sind noch heute auf Praktiken
gegenseitiger Hilfe angewiesen, wie auf
die Solidaritit im Clan, im Dorf, im Quar-
tier, in der Nachbarschaft.

Von diesem Ethos der Primirgruppe un-
terscheiden sich die Verhaltensgewohnhei-
ten gegeniiber Personen, die nicht zur eige-
nen Gruppe gehoren. Aus der Perspektive
der Primirgruppe besteht fremden Perso-
nen gegeniiber kein Hilfsgebot. In histori-
schen Zeiten, als die Erde vergleichsweise
diinn besiedelt war (im 20. Jahrhundert hat
sich die Weltbevilkerung immerhin fast
vervierfacht), waren die Bindungen zwi-

Nr.4,2008 SCHWEIZER MONATSHEFTE



schen den Angehorigen unterschiedlicher
kultureller, sprachlicher und religiéser Ge-
meinschaften, so weit sie tiberhaupt exis-
tierten, in der Regel relativ schwach. Das
Verhalten des Samariters, der als Mitglied
einer ethnisch fremden Gruppe einen un-
ter die Riuber gefallenen Judier verarztete
(Lukas 10, 29-37), wird im Gleichnis des
Evangeliums wohl nicht zufillig als vor-
bildlich und bewundernswert dargestellt:
Es uiibertraf die Verhaltenserwartungen der
damaligen Zeit offenbar bei weitem.

Ganz anders als die traditionale, auf
die Primirgruppe bezogene Ethik, lautet
das Ethos des Utilitarismus. Ethisch gut ist
fiir den Utilitaristen eine Handlung dann,
wenn sie «das grosste Wobl der grissten
Zabl» fordert oder wenn sie umgekehrt
die Gesamtsumme allen menschlichen
Leidens minimieren hilft. Der australische
Philosoph Peter Singer folgert daraus eine
Verpflichtung aller Reichen und Wohlha-
benden, aktiv zur Linderung von Not und
Elend beizutragen. Dieses Postulat klingt
intuitiv tiberzeugend. Doch hat es den
Schonheitsfehler, dass es keine Abstufung
der Verpflichtung nach Nihe und Ferne,
nach Verwandtschaftsgrad, nach Natio-
nalitit oder nach der Dichte bestehender
Kooperationsnetze vorsieht, sondern ein-
zig eine Abstufung nach Effizienzgesichts-
punkten. Wenn etwa im medizinischen
Katastropheneinsatz nicht alle Verwunde-
ten gleichzeitig behandelt werden konnen,
gilt es, die begrenzten Krifte moglichst op-
timal einzusetzen. Am dringlichsten ist die
Hilfe gegeniiber Personen, die eine Uber-
lebenschance haben, ohne sofortige irzt-
liche Intervention jedoch nicht oder nur
mit gravierenden Dauerschiden iiberleben
wiirden. Chirurgische Interventionen und
schmerzlindernde Massnahmen gegenii-
ber Menschen, die nicht in unmittelbarer
Lebensgefahr sind, sind von zweiter Priori-
tit. Die tiefste Prioritit schliesslich kommt
der Gruppe derjenigen zu, die keine Uber-
lebenschance haben.

In manchen Situationen wire die aus-
schliessliche Beruicksichtigung von Effizi-
enzgesichtspunkten aber kontraintuitiv.
Wenn sich beispielsweise jemand dazu
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entscheidet, eine notleidende Person in
seinem engeren Bekanntenkreis zu un-
terstiitzen, so verdient dieser Entscheid
sicher Applaus - auch dann, wenn die
gleiche Unterstiitzung anderen, noch
stirker notleidenden Personen gegeni-
ber mehr auszurichten vermdchte. Nach
Singer, fiir den die allgemeinste Form der
Hilfeleistung im Spenden besteht, sollten
wir mit unserer Spende eher ein afrikani-
sches Kind vor dem Hungertod retten als
einem bediirftigen Jugendlichen in unserer
Nachbarschaft das Studium finanzieren.
Man wird sich hier vielleicht fragen: Ist es
denn iiberhaupt an uns, bzw. an mir, per-
sonlich zu helfen? Gibt es nicht Millionen
relativ wohlhabender Menschen, die sich
ebenso niitzlich machen kénnten? Singers
Antwort: Die Zahl der Menschen, die ihr
Dasein unter schwierigsten Lebensbedin-
gungen fristen und ohne fremde Hilfe ihr
Los kaum zu verbessern in der Lage sind,
ist noch viel grosser. Daher ist niemand
berechtigt, sich mit dem Hinweis, er habe
schon vielen geholfen, aus der weiteren
Verantwortung zu stehlen. Wer wohlha-
bend und gesund ist, sieht sich durch den
Anspruch des Utilitarismus zu einem fast
schon heroischen Einsatz herausgefordert.

Aus utilitaristischer Sicht stosst die
Pflicht zur Nothilfe erst dort an Grenzen,
wo eine Fortsetzung der Hilfe dazu fithren
wirde, dass der Helfende selbst in eine
Notsituation geriete oder wo eine wei-
tere Steigerung der Hilfe sein Potential
fiir kiinftige Hilfeleistungen untergriibe.
Wenn ich mein Auto verkaufe und auf
elegante Kleidung verzichte, um mein
Spendenbudget zu erhéhen, so kann dies
zur Folge haben, dass ich meine berufliche
Stellung verliere und mit einem schlechter
bezahlten Job vorlieb nehmen muss. Da-
mit geht aber auch mein Spendenpoten-
tial zurtick. Ein solcher Verzicht wiire also
kontraproduktiv.

Zwischen den dargestellten Extremen
- einer auf den Kreis der Familie einge-
schrinkten Pflicht zur Nothilfe und einer
ausschliesslich nach Effizienzkriterien dif-
ferenzierten Verpflichtung zur Hilfe nach
allen Seiten - gibt es als drittes Konzept
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Ethisch gut sind
Handlungen, die die

Gesamtsumme allen

menschlichen Leidens

minimieren.
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Eine Gesellschaft ist
um so gerechter, je
besser die Lebens-
bedingungen der am
meisten Benachteilig-

ten sind.
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das unter anderem von der katholischen
Soziallehre vertretene Subsidiarititsprin-
zip. Hier wird die Verpflichtung zur Hilfe
abgestuft. Wenn jemand in eine Notsituati-
on gerit, fillt die Pflicht zur Unterstiitzung
zunichst auf die Familienmitglieder. Sind
diese liberfordert, so wird die Zustindig-
keit auf die nichsthéhere Ebene oder auf
den nichstgrosseren Kreis, die Gemeinde
beispielsweise, ausgeweitet. Je nach Aus-
mass des zu lésenden Problems erstreckt
sich die Verantwortung immer weiter nach
oben bzw. nach aussen. Das Subsidiaritits-
prinzip weist einen doppelten Vorteil auf.
Wegen der Abstufung der Verpflichtungen
ist es wesentlich leichter zu handhaben als
das undifferenziertere utilitaristische Pos-
tulat, und es sprengt zugleich die engen
Schranken eines auf die eigene Familie
oder Sippe begrenzten Ethos. Doch auch
dem Subsidiarititsprinzip sind Grenzen
gesetzt, und zwar einmal im Hinblick auf
das globale Wohlstandsgefille und zum
anderen im Hinblick auf den Krieg.

Globales Wohlstandsgefélle und Notlinderung
Das Subsidiarititsprinzip hat dort seine
Stirke, wo sich soziale Ungleichheiten auf
lokale oder regionale Ursachen zuriickfiih-
ren lassen wie in Lindern mit besonders
krasser interner Ungleichverteilung. Das
materielle Elend, in dem namhafte Teile
der Bevolkerung etwa in Brasilien oder
Sudafrika leben, ist dort weitgehend haus-
gemacht. Nach dem Subsidiarititsprinzip
tragen hier die Eliten eine erhebliche
Verantwortung. Nun gibt es aber nicht nur
lokale Wohlstandsunterschiede, sondern
auch ein eklatantes globales Wohlstands-
gefille. Der Anteil des meistprivilegierten
Finftels der Weltbevolkerung am Zugang
zu den globalen Ressourcen ist vier Mal so
hoch wie derjenige der iibrigen vier Fiinf-
tel zusammen. Vergleicht man den meist-
privilegierten mit dem irmsten Flinftel,
so vervielfacht sich dieser Faktor. Massive
Ungleichheiten bestehen auch punkto so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung. Bei-
spielsweise sind viele Linder dkonomisch
schwach, weil es ihnen nicht gelungen ist,
ihre Wirtschaft vom Rohstoffexport auf

eine verarbeitende Industrie umzustellen
oder weil ihnen diese Umstellung ange-
sichts eines gesittigten Weltmarkts nichts
gebracht hat.

Die Rahmenbedingungen des globa-
len wirtschaftlichen Austauschs sind also
weit davon entfernt, unseren Intuitionen
von Gerechtigkeit zu gentigen. Doch was
heisst «gerecht»? Gerechtigkeit ist keines-
wegs gleichbedeutend mit einer Gleichver-
teilung. Eines von John Rawls’ berithmten
Kriterien lautet: Eine Gesellschaft ist um so
gerechter, je bessere Lebensbedingungen
sie der Gruppe der am meisten Benachtei-
ligten ermoglicht.

Angesichts von Benachteiligungen, de-
ren Ursachen eher bei ungiinstigen welt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als
in lokalen Missstinden zu suchen sind,
greift das Subsidiarititsprinzip zu kurz.
Der Rawls-Schiiller Thomas Pogge appel-
liert deswegen an die Verantwortung der
privilegierten Minderheit, die aus dem glo-
balen Wohlstandsgefille besonderen Nut-
zen zieht. Bleiben die weltwirtschaftlichen
Machtkonstellationen unverindert, so ver-
pflichtet diese Verantwortung zu besonde-
ren Hilfs- und Unterstiitzungsmassnahmen.
Es liegt also nahe, die Beitrige dieser pri-
vilegierten Minderheit an Organisationen
uberdurchschnittlich hoch anzusetzen,
die wie das IKRK oder das Fliichtlings- und
das Kinderhilfswerk der Uno (UNHCR und
Unicef) in unterschiedlicher Weise der Un-
terstiitzung besonders stark benachteilig-
ter Gruppen der Weltgesellschaft dienen.

Auch kriegerische Auseinandersetzun-
gen durchkreuzen die Logik des Subsidiari-
titsprinzips. Krieg ist ein Negativsummen-
spiel, die Verluste iiberwiegen in der Regel
und aufs Ganze gesehen die Gewinne bei
weitem. Menschen werden verwundet,
gepliindert, entwurzelt, traumatisiert, gede-
miitigt oder getotet. Verzehren sich unter
der negativen Dynamik des Krieges die
Krifte der Kriegsparteien, so bedarf es der
humanitiren Hilfe von dritter Seite.

Kriege zwischen Nationen sind im
Verlaufe der letzten hundert Jahre zwar
seltener geworden, Kriege innerhalb ein-
zelner Linder dafiir hiufiger. Als das IKRK
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gegriindet wurde, waren die Opfer in
Kriegen jeweils in erster Linie Truppenan-
gehorige. Neue technische Moglichkeiten
verinderten die Kriegfithrung: Mit der
Bombardierung aus der Luft, dem Einsatz
von Raketen und der Verlegung von Per-
sonenminen wurde die Zivilbevolkerung
immer stirker ins Kriegsgeschehen hin-
eingezogen. Die Kriege der Gegenwart
fordern in der Regel weit mehr zivile als
militirische Opfer. Somit ist die humaniti-
re Hilfe heute notwendiger denn je.

Das Neutralitatsgebot der Katastrophenhilfe
Humanitire Einsitze in Kriegsgebieten
miissen unter neutraler Flagge erfolgen.
Der Verzicht auf ein aktives Engagement
zugunsten der einen oder anderen Partei
ist als Schutzmassnahme fiir die Helfer
unerlisslich. Wiirden diese sich ins Kriegs-
geschehen einmischen, so gefihrten sie
damit ihre Mission und ihr Leben. Die Ein-
nahme einer neutralen Haltung gegeniiber
cinem Konflikt schliesst aber nicht den
Verzicht auf eine wertende Beurteilung
der Kriegsereignisse und ihrer Hintergriin-
de mit ein.

Im Krieg werden elementare ethische
Verbote ausser Kraft gesetzt, die norma-
lerweise als selbstverstindlich gelten, wie
weder zu pliindern noch zu stehlen noch
andere physisch anzugreifen oder gar zu
toten. Auch das utilitaristische Prinzip, die
Schidigung der anderen Partei, wenn sie
denn schon erfolgt, so gering wie moglich
zu halten, bleibt unbeachtet. In vielen
Kriegen kommt es zu sinnlosen Orgien der
Vernichtung.

Personen, die in Kriegsgebieten Nothil-
fe leisten, geraten leicht in Gewissenskon-
flikte. Sie sollen kriegsverwundete Kom-
battante wie Opfer behandeln, obwohl
diese vielleicht auch Titer sind. Kann
man gegeniiber den Angehorigen einer
Armee, von der bekannt wird, dass sie
Massaker an der Zivilbevodlkerung ange-
richtet hat, iiberhaupt neutral sein, ohne
sich dem Verdacht passiver Duldung von
Kriegsverbrechen auszusetzen? Neutralitit
bedeutet lediglich den Verzicht auf einen
Eingriff ins Kriegsgeschehen und formelle
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Gleichbehandlung der Angehdérigen beider
Parteien. Es widerspricht dem Prinzip der
Neutralitit aber keineswegs, die humaniti-
re Hilfe jeweils dorthin zu verlagern, wo
die Opferzahl am grossten ist.

Das Neutralititsprinzip ist und bleibt in
hohem Masse verletzlich. Kriegsparteien,
die die Neutralitit einer Nothilfe-Organisa-
tion missachten oder sie am Zugang zu den
Opfern der Gegenseite hindern, fordern
den Neutralititsgedanken selber heraus.
Es entsteht dann eine paradoxe Situation,
denn einerseits kann es sich keine neutrale
Organisation leisten, eine neutrale Haltung
gegeniiber Verletzungen ihres Neutralitits-
status einzunehmen. Solch eine Haltung
triige dazu bei, das Prinzip der Neutralitit
selbst zu unterminieren. Auf der anderen
Seite wiirde eine Hilfsorganisation, die
sich den Zugang zu ihrem Einsatzgebiet
mit Waffengewalt erzwinge, dem Neutra-
lititsgebot zuwiderhandeln.

Die Paradoxie der Neutralitit hat noch
eine tiefere Dimension. Je zuverlissiger
und effizienter humanitire Hilfe weltweit
funktioniert, desto grossere Erwartungen
wird sie wecken - mit positiven wie mit
negativen Effekten. Es ist nie auszuschlies-
sen, dass Kriegstreiber und Terrorgrup-
pen die konstruktiven Bemiithungen von
Hilfsorganisationen wie des IKRK zynisch
in ihr Kalkiil einbeziehen und um so bruta-
ler zuschlagen. m
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Felix Christ, geboren 1940,
promovierte in Theologie an
der Universitét Basel Von 1974
bis 1990 war er Pressechef des
Schweizerischen Roten Kreuzes
und von 1990 bis 2002 Informa-
tionschef fiir Sicherheitspolitik
beim Eidgendssischen Departe-
ment fiir Verteidigung, Bevél-
kerungsschutz und Sport. Felix
Christ lebt als Publizist in Bern.

Zu seinen Buchverdffentli-
chungen gehdren u.a: «Henry
Dunant — Leben und Glauben
des Rotkreuzgriinders», 1983

(3 Auflage); «Friede — Freiheit
— Sicherheit. Zwei Jahrhunderte
Sicherheits- und Verteidigungs-
politik der Schweiz», 2003.

26

«TUTTI FRATELLI»

Dunant, Dufour, Moynier

Schdpfer eines weltumspannenden Hilfs- und Vertragswerkes

Henry Dunant, Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moynier — dem Zusammenwirken
und dem ebenso kiihnen wie besonnenen Vorgeben dieser drei Genfer verdankt sich die
Entstehung der Wellorganisation des Rolen Kreuzes.

Felix Christ

Am 24. Juni 1859 kimpft der franzosi-
sche Kaiser Napoleon III. in Solferino an
der Seite der Italiener gegen Kaiser Franz
Joseph 1. von Osterreich. Vierzigtausend
Tote und Verletzte bleiben verlassen auf
dem Schlachtfeld liegen. Der junge Gen-
fer Kaufmann Henry Dunant ist zutiefst
erschiittert. Nicht nur hilft er spontan den
Opfern beider Lager, sondern erkennt, dass
Menschlichkeit organisiert werden muss.

In seiner Schrift «Eine Erinnerung an
Solferino» schligt er im November 1862 ein
weltweites Hilfs- und Vertragswerk vor. Al-
le Linder sollen nationale Hilfsvereine zur
unparteilichen Verwundetenpflege durch
Freiwillige schaffen und miteinander eine
rechtsverbindliche Ubereinkunft treffen.
Das Echo ist iiberwilltigend. Dreizehn ge-
kronte Hiupter senden ermunternde Wor-
te. Der 75jihrige General Guillaume-Henri
Dufour, der sich im Sonderbundskrieg
1847 durch menschliche Kriegfithrung
verdient gemacht hat, versichert den Ver-
fasser seiner tatkriftigen Unterstiitzung.
Dunant hat den Vorabdruck diesem vi-
terlichen Freund, dem weltweit hochge-
achteten Friedensstifter, Lehrer Napoleons
III. und Vertrauensmann des Bundesrates
unterbreitet. Der erfahrene Heerfithrer
dussert zwar praktische Bedenken, ist je-
doch tiberzeugt, dass solche Hilfskomitees
wiinschbar sind.

Einer der ersten Leser ist der Jurist
Gustave Moynier, Prisident der Genfer
Gemeinniitzigen Gesellschaft. Er «eilt» zu
Dunant und begliickwiinscht ihn zu seiner
«genialen Idee». Moynier und Dunant haben
vieles gemeinsam. Sie sind fast gleichaltrig
- Dunant ist 34, Moynier 36 Jahre alt - und
werden beide 1910 sterben. Sie entstam-

men beide einer alten und angesehenen,
aber politisch entmachteten Familie, sind
bibelfeste Kinder der Erweckungsbewe-
gung, setzen sich fiir sozial Benachteiligte
ein und kimpfen fiir die Volkerverstin-
digung. Und beide verbinden Idealismus
und Realismus, denn sie wissen, dass eine
gliicklichere Welt nur in kleinen Schritten
zu erreichen ist. Trotzdem werden sie sich
schon bald nicht mehr verstehen. Fiir den
ehrgeizigen, niichtern abwigenden Moy-
nier ist Dunant ein eigenmichtiger Schwiir-
mer, der mit seinen weitreichenden Zielen
das humanitire Anliegen gefihrdet. Doch
jetzt sind sie sich einig: Die Gemeinniitzige
Gesellschaft muss die Initiative ergreifen,
um die Vision von Solferino in die Tat um-
Zusetzen.

Schon am 9. Februar 1863 bildet die
Gesellschaft einen Ausschuss, der sich
an seiner ersten Sitzung vom 17. Februar
1863 als «stindiges internationales Ko-
mitee» - das spitere IKRK - konstituiert.
Prisident wird General Dufour. Moynier
leitet als Vizeprisident die Geschiifte. Als
medizinische Fachleute werden die beiden
Chirurgen Louis Appia, der 1859 als Kriegs-
chirurg in Oberitalien gewirkt hat, und
Théodore Maunoir beigezogen. Dunant
wird zum Sekretir ernannt. Um fiir die Pli-
ne des Komitees zu werben, wendet sich
Dufour an Napoleon III. und spricht zusam-
men mit Moynier beim Bundesrat vor.

Dunant reist als «Propagandaminister»
durch halb Europa, wobei er allerdings
sein Mandat Uberschreitet, indem er - fiir
den vorsichtig zuriickhaltenden Moynier
voreilig - propagiert, das Sanititspersonal
und die freiwilligen Helfer seien als unver-
letzliche «neutrale Personen» zu erkliren.
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Dank diesen Anstrengungen gelingt es, auf
den 26. Oktober 1863 eine internationale
Konferenz in die Rhonestadt einzuberufen.
Dufour fiihrt den Vorsitz, Moynier leitet die
Verhandlungen, Dunant schreibt das Pro-
tokoll. Die Diskussionspapiere sind auf der
Basis von Entwiirfen Dunants vom Komi-
tee vorbesprochen und von Moynier und
Dunant gemeinsam iiberarbeitet worden.
Die Versammlung fasst zehn «Beschliisse».
Alle Linder sollen Hilfsgesellschaften zur
unterschiedslosen freiwilligen Verwunde-
tenpflege schaffen, und die freiwilligen
Helfer sollen als Erkennungszeichen eine
weisse Armbinde mit einem roten Kreuz
tragen. In drei «Wiinschen» fordern die
Delegierten, das Sanititspersonal, die frei-
willigen Helfer und die Verwundeten zu
neutralisieren. Das Datum dieser Charta ist
der 29. Oktober 1863. Die Rotkreuzbewe-
gung ist geboren.

Rotes Kreuz auf weissem Grund

Nach diesem Durchbruch wendet sich
das Komitee an die Regierungen, um sie zur
volkerrechtlichen Bestitigung der Genfer
Winsche zu bewegen. Appia sammelt, als
erster Rotkreuzdelegierter, Erfahrungen im
Preussisch-Dinischen Krieg. Maunoir ana-
lysiert die Sanititshilfe im amerikanischen
Biirgerkrieg. Dunant «agitiert» in Paris, wo
er neiderregende Erfolge feiert.

Am 8. August 1864 ist es soweit. Eine
von der Schweiz einberufene diplomati-
sche Konferenz tritt in Genf zusammen. Sie
wird im Namen des Bundesrates von Du-
four, inzwischen Ehrenprisident des Ko-
mitees, prisidiert. Die eigentliche Leitung
iibernimmt Komiteeprisident Moynier. Als
Sekretir amtet der Schweizer Divisionsarzt
Adrien Briere. Dunant, dessen Stellung im
Komitee sich zusehends verschlechtert,
muss sich mit der Durchfithrung der ge-
sellschaftlichen Anlisse begniigen. Den
Konventionsentwurf hat Moynier aufgrund
der Vorschlige Dunants nach Riickspra-
che mit Dufour verfasst. Am 22. August
unterzeichnen die Bevollmichtigten ohne
Dumanitires Geschwafel> (Moynier) das
erste Genfer Abkommen zum Schutz der
Kriegsopfer. Der Neutralititsgedanke wird
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in ein internationales Gesetz libergefiihrt.
Als Schutzzeichen wird das rote Kreuz auf
weissem Grund genehmigt.

Bereits Ende 1863 hat sich in Wirttem-
berg die erste nationale Rotkreuzgesell-
schaft gebildet. In Bern griinden am 17.
Juli 1866 Dufour, damals Stinderat, und
Bundesrat Jakob Dubs das Schweizerische
Rote Kreuz. Den Statutenentwurf hat Mo-
ynier verfasst. Erster Prisident wird Dubs,
da der von Dunant bekniete 78jihrige Ge-
neral das Prisidium ablehnt. Dufour nimmt
bis zu seinem Tod am 14. Juli 1875 aktiv an
fast allen IKRK-Sitzungen teil. Sein Ehren-
platz als Mitgriinder und erster Prisident
des IKRK ist unbestritten.

Moynier leitet das IKRK bis zu seinem
Tod am 21. September 1910. Dunant
seinerseits kimpft unermiidlich weiter
fiir «<sein» Werk. Doch infolge seines Kon-
kurses 1867 muss er das IKRK und seine
Vaterstadt fiir immer verlassen. Moynier
flirchtet um den guten Ruf des Roten
Kreuzes. Daneben ist er froh, den listigen
Draufgiinger loszuwerden. Arm und krank
wird der Gescheiterte fortan totgeschwie-
gen, wihrend Moynier die Rotkreuzbe-
wegung ebenso zielstrebig wie umsichtig
von Erfolg zu Erfolg fiihrt und tiberall als
«Rotkreuzgriinder» gefeiert wird.

Dunant, seit 1892 im Bezirksspital Hei-
den, hat 1901 den ersten Friedensnobel-
preis erhalten, der nach ihm noch dreimal
dem Roten Kreuz verlichen wird. Am 8.
Mai 1908 verneigen sich ein letztes Mal
Kaiser und Koénige aus der Ferne vor dem
80jahrigen. Dann wird es wieder stiller um
ihn. Am 30. Oktober 1910 stirbt er einsam.
Erst nach seinem 100. Geburtstag, am 8.
Mai 1928, steigt er langsam zum Symbol
des Roten Kreuzes auf, wihrend Moynier
mehr und mehr vergessen wird. B
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Der Neutralitéts-
gedanke wird zu einem

internationalen Gesetz.
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Wulf Schiefenhdivel, geboren
1943, st Professor fiir Ethno-
medizin und Medizinische
Psychologie an der Ludwig-
Maximilians-Universitét
Miinchen. Ausserdem leitet er
die Gruppe Humanethologie
der Max-Planck-Gesellschaft

in Andechs. Seit 1965 hélt er
sich regelmalig und tiber lange
Zeitrdume zur Feldforschung in
Melanesien, Indonesien und
anderen Landern auf. Er hat
zahlreiche Publikationen und
wissenschaftliche Filme zu
humanethologischen, ethnome-
dizinischen, evolutionsmedizi-
nfschen und anthropologischen
Themen verdffentlicht.
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Ist Krieg im Menschen angelegt?
Uber Aggression und ihre Kontrolle

Die Eipo, ein Volksstamm aus dem Bergland Neuguineas, gebiren wellweil
zu den aggressivsten Kulturen, betrachtet man die hobe Wabrscheinlichkeit, mit
der Mdnner und Frauen in gewaltvollen Auseinandersetzungen sterben.

Wuif Schiefenhével

Vor 30 Jahren schockte ein Foto die Welt.
Ein Yali-Krieger, im Tod hingestreckt iiber
Felsen, durchbohrt von Pfeilen, von denen
einige den Korper durchdrungen haben.
Der Ethnologe Klaus Friedrich Koch hatte
die aggressiven Auseinandersetzungen die-
ser Bergpapua um die damals neugegriin-
dete Missionsstation Angguruk im Westteil
Neuguineas dokumentiert. In Deutschland
wurde das Foto im «STERN» publiziert.
Einige Jahre zuvor hatte eine Gruppe um
den Ethnolgen Karl Heider und den Fil-
memacher Robert Gardner im Zuge einer
Expedition des Peabody-Musecums der
Harvard-Universitit, an der auch der spiter
an der Suidkiiste verschollene Michael Ro-
ckefeller teilnahm, auf Zelluloid den Krieg
der Dugum Dani gegen ihre Nachbarn
festgehalten; ihr Film «Dead Birds» und
das begleitende Buch «Gardens of War»
sind ungemein eindrucksvolle Zeugnisse
der aggressiven Auseinandersetzungen
unter indigenen Papuagruppen, die bis zu
diesem Zeitpunkt kaum Kontakt mit der
Aussenwelt hatten.

Diese Dokumente belebten die uralte
Diskussion um die essentielle Frage: Sind
wir Menschen von Natur aus gut, und hat
erst die neolithische Revolution, der Zaun
um die Haustiere und das als Territorium
verteidigte Getreidefeld, unsere Spezies zu
bosen kapitalistischen Kriegern gemacht?
Oder steckt in uns wie in jedem Tier die
Tendenz, auf Bedrohung vitaler Ressour-
cen mit aggressiver Verteidigung zu reagie-
ren und auch iiber aggressive Akte in den
Besitz solcher Ressourcen zu gelangen?

In der Tat sind die in der ethnographi-
schen Literatur vorhandenen Dokumente
- einschliesslich solcher tiber traditionale

Jiger- und Sammlergesellschaften wie
etwa jene der vormals als Inbegriff der
Friedlichkeit geltenden Kalahari San, der
«Buschleute» - Belege fiir eine tiefe Veran-
kerung aggressiven Verhaltens im Reper-
toire menschlicher Handlungen. Ein Blick
auf die heutige Welt zeigt, dass wie in der
Frithzeit menschlicher Existenz ethnische
und religiose Abgrenzung und vor allem
das in vielen Kulturen beschworene Prin-
zip der Rache nach wie vor Triebfedern
fiir Krieg, Besetzung und Volkermord sind
- selbst bei Nationen, die sich der vom
Christentum geformten Zivilisation ver-
schrieben haben.

Angesichts all der unvorstellbaren Grau-
samkeiten, deren Bilder uns heute direkter
denn je iiber die Medien erreichen, fillt es
schwer zu glauben, dass kriegerische Ge-
walt in vielen Kulturen und zu vielen Zei-
ten von bestimmten, zugegebenermassen
oft mehr schlecht als recht funktionieren-
den Regeln soweit beeinflusst werden kon-
ne, dass sich noch schlimmere Brutalitiit
verhindern lasse. Die Bemiihungen Henry
Dunants sind der vorerst letzte grosse und
grossartige Versuch, derartige Verhaltens-
formen zu biindeln und zu einem internati-
onal geltenden Kanon zu machen.

Kampf ist nicht Krieg
Ein Beispiel fiir aggressives Verhalten, aber
auch fiir Aggressionskontrolle und Versoh-
nung ist die Kultur der Eipo, einer Berg-
papuagruppe Ostlich der von K.F. Koch
beschriebenen Yali. Mit dieser Eipogruppe
habe ich zwischen 1974 und 1980 insge-
samt 22 Monate als Feldforscher gelebt.
Die Eipo unterscheiden verschiedene
Formen der aggressiven Auseinanderset-
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zung. Die erste Form, die Innergruppenag-
gression, wird abala genannt, die zweite,
die Zwischengruppenaggression, heisst
male fey bin (auf Kriegspfad sein) auch ise
mal (Geisterpfeil), was man am zutreffends-
ten mit Krieg iibersetzen kann. Eine dritte
Form ist das Toten von Hexen oder Hexern.
Auf den ersten Blick sehen die Aktionen in
abalabzw. male fey binihnlich aus. In bei-
den Fillen kimpften die Minner mit unver-
gifteten, aber meist durch Widerhaken an
den oberen Enden gefihrlicher gemachten
Pfeilen und den recht durchschlagsstarken
ca. 150 cm langen und damit fiir die Eipo
mannshohen Bogen. Falls vorhanden, tru-
gen sie dabei zu ihrem Schutz einen aus
Rotanmaterial hergestellten Brustpanzer. In
beiden Kampfarten wurde unter Einsatz al-
ler Fihigkeiten gefochten, und es gab nicht
selten Tote. Der Anteil aller Getoteten lag
im Beobachtungszeitraum von 1974 bis
1980 bei drei Personen pro Jahr und pro
1’000 Bewohner und war damit geringer
als der in einigen anderen Hochlandgesell-
schaften. Die damalige Wahrscheinlichkeit,
durch Gewalt zu sterben, lag fiir Minner bei
etwa 25 Prozent, fiir Frauen bei 13 Prozent.
Damit rangierten die Eipo in der Gruppe
der weltweit aggressivsten Kulturen.

Ein im abala Getoteter wurde von allen,
auch vom Gegner, bedauert. Damit er der
Tradition gemiss auf einem Baum bestattet
werden konnte, galt fir diese Zeit eine
Waffenruhe. Ein Opfer von mudile fey bin
dagegen hatte keinen Respekt von seinem
Gegner zu erwarten. Im Gegenteil, wurde
jemand fernab seines Dorfes getdtet und
waren keine Krieger aus seiner Gruppe
in der Nihe, die eine Verfolgung hiitten
aufnehmen kdnnen, brachte man den
Leichnam ins eigene Dorf, um ihn dort,
unter Beteiligung aller Bewohner, in einer
kannibalischen Zeremonie zu verzehren. So
geschah es mit Mute, einem unserer Nach-
barn in Munggona, wo ich wohnte.

Die bisher aufgezeigten Befunde lassen
den Eindruck entstehen, dass in der Ge-
sellschaft der Eipo den aggressiven Hand-
lungstendenzen keinerlei Zigel angelegt
werden. Das ist aber nicht der Fall, denn
fiir fast alle Stufen der Gewalt existierten
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Moglichkeiten, die bereits entstandene
Bereitschaft zur Aggression zu verringern.
Einige dieser Mechanismen sollen hier auf-
gezeigt werden.

Bei Streitigkeiten zwischen Dorfbe-
wohnern versuchten fast immer einige
Umstehende das Eskalieren der Gewalt zu
verhindern. Diese Personen stellten sich
zwischen die Streitenden und bemiihten
sich auch auf andere Weise, den Streit zu
schlichten oder zumindest Verletzungen
zu verhindern. Interessanterweise waren
es die Frauen, die sich dann einmischten,
wenn Minner desselben Dorfes ihre Strei-
tigkeiten mit Pfeil und Bogen, also auf die
gefihrlichste Weise austrugen. Sie niherten
sich mit ruhigen Bewegungen von hinten
oder von der Seite bis auf etwa Armlinge
einem erregten Kimpfer, redeten in besinf-
tigendem Ton zu ihm und streckten den
Arm und die Hand mit nach oben gekehrter
Handfliche in einer Intentionsbewegung
des Beriihrens aus, allerdings ohne ihn tat-
sichlich zu beriihren. Die Frauen sprachen
in diesen Momenten dariiber, wie sehr sie
doch alle Mianner im Dorf benoétigten, um
den Schutz gegen die Feinde im Krieg si-
cherzustellen, und wie schrecklich es sei,
wenn einer von ihnen getétet wiirde. Flir
die Kimpfe innerhalb der Gruppe war ty-
pisch, dass die Midnner der beiden Parteien
sich im offenen Gelinde beschossen, dies
aber sofort einstellten, wenn einige Frauen,
wie Ublich mit Gartenprodukten beladen,
zwischen den feindlichen Linien hindurch-
gingen.

Aug um Auge

In einem Fall beobachtete ich, wie zwei
Minner mit halbgezogenen Bogen aufein-
ander zugingen, durch das zwischen ihnen
stehende grosse Minnerhaus flireinander
nicht sichtbar. Als sie dann einander an-
sichtig wurden, liessen sie die Waffen sin-
ken. Moglicherweise war hier die direkte
Begegnung mit Blickkontakt ein Element
der Aggressionsabblockung, wie es ja
auch aus modernen Kriegen bekannt ist;
denken wir an die Fraternisierung in den
Stellungskdmpfen zwischen Franzosen und
Deutschen im 1. Weltkrieg. Man hatte den
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Fiir beinah alle Stufen
der Gewalt existierten
Maglichkeiten, die
bereits entstandene
Bereitschaft zur Ag-

gression zu verringern.
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Geschmiickt wie zum
Tanz in den Krieg zu

ziehen, ist Tradition.
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Eindruck, dass die einheimischen Minner
diese abala-Kimpfe (wie auch den Krieg)
im Adrenalinrausch und als eine Art Tur-
nier genossen, dessen bisweilen fatale
Folgen eigentlich jedoch bedauerten. Es
fehlte ihnen die dritte Instanz, ein Gericht,
an das man einen Streitfall hitte delegieren
konnen. So war das Gesetz des Handelns
das alttestamentarische «Aug um Auge...».
Einmal in brachiale Gewalt eskalierte Ag-
gression kam daher meist nur zur Ruhe,
wenn auf beiden Seiten der Leidensdruck
durch eigene Verluste gentigend gross war,
um die Motivation zum Weiterkimpfen zu
iiberlagern.

Die Aktionen im male fey bin-Krieg
zwischen den Gruppen waren wesentlich
entschiedener als jene im abala-Kampf
innerhalb der Gruppe. Man versuchte,
den Gegner zu uberraschen und legte vor-
zugsweise Hinterhalte. In eine solche Falle
gerieten einige Minner aus Dingerkon,
die bis auf einen flichen konnten. Die-
sen jedoch spickten die Feinde aus dem
Famek-Tal mit Pfeilen, zwei in jede Seite
des Brustkorbs und weitere vier in andere
Korperteile. Trotz schweren Verletzungen
iiberlebte der in traditioneller psychosoma-
tischer Weise und von mir mit modernen
Medikamenten behandelte Mann.

Mehrmals brachen die Krieger des Eipo-
mek-Tals zu nichtlichen Angriffen gegen
das Hauptdorf der Gegner auf. Mir ging
durch den pazifistischen Sinn, dass sie die
Wirksamkeit ihres Angriffs leicht erhéhen
konnten, wenn sie die hellen, auch nachts
auffilligen Pfeile mit Russ schwirzten
und ihren schimmernden Schmuck aus
Meeresschnecken ablegten. Geschmiickt
wie zum Tanz in den Krieg zu ziehen, ist
jedoch Tradition. Hierin darf man auch ein
Element der Aggressionskontrolle sehen.
Die Informanten berichteten mir, dass man
kurz vor dem Angriff auf ein Minnerhaus
gemeinsam einen lauten Schrei ausstos-
se. So wurde moglicherweise die eigene
Kampfmotivation erhoht, doch auch der
Feind gewarnt, der die sorgfiltig in der
Pfeilhalterung des Minnerhauses abge-
stellten Waffen sofort griffbereit hatte. Der
Friedensschluss war nach den male fey

bin-Kriegen ein formaler, zeremonieller
Akt. Man traf sich am Eipomek-Fluss, der
Grenze zwischen den beiden Territorien,
und versicherte, fortan friedlich mitein-
ander leben zu wollen. Dies hielt solange,
bis ein neuer Anlass die alte Erbfeindschaft
wieder aufflammen liess. Zusitzlich gab es
eine bedeutende sakrale Zeremonie zur
Sicherung der Fruchtbarkeit, an der auch
die Bewohner bisweilen verfeindeter Tiler
teilnahmen. Damit existierte auch ein so-
zio-religioses Instrument der Aggressions-
kontrolle.

Ich bin davon tiberzeugt, dass neben
der Einschaltung friedenerhaltender inter-
nationaler Institutionen eine Moglichkeit
zum Zlgeln kriegerischer Auseinanderset-
zungen in der Empathie liegt, also der uns
Menschen universal gegebenen Fihigkeit,
uns an die Stelle jener anderen Menschen
zu setzen, iiber die Gewalt und Leid herein-
brechen. Das Problem aller Kriege ist aller-
dings seit je, dass Uiber leider dusserst wirk-
same Mechanismen der ethnozentrischen
Propaganda diesen Anderen eben gerade
der Status des Mensch-Seins abgesprochen
wird. m
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REPRINT | HENRY DUNANT

Leichenhaufen liegen auf den Hohen...

Henry Dunant, zitiert aus seinem Erlebnisberichl «Eine Erinnerung an Solferino»,
hrsg. vom Osterreichischen Roten Kreuz, ins Deulsche tibertragen von
Richard Tiingel, Neuauflage nach einer Originalausgabe von 1862, Wien 1997, S. 9ff.

«Durch ein Zusammentreffen besonderer Umstinde
hatte ich, als einfacher Tourist und diesem grossem
Kampf vollig fernstehend, die einmalige Gelegenheit,
den erschiitternden Szenen beiwohnen zu kénnen, die
ich hier aufzeichnen will. Ich werde auf diesen Seiten
nur meine personlichen Eindriicke wiedergeben. Man
darf hier weder genaue Einzelheiten noch strategische
Aufschliisse erwarten; die muss man in anderen Bii-
chern suchen.

An jenem denkwiirdigen 24. Juni [1859] standen
sich mehr als dreihunderttausend Menschen gegen-
iber. Die Schlachtlinie hatte eine Ausdehnung von
fiinf Meilen, und es wurde fiinfzehn Stunden lang ge-
kimpft. Die 6sterreichische Armee, die wihrend der
ganzen Nacht des 23. Juni die Miihsale eines schwie-
rigen Marsches hatte ertragen miissen, war seit der
Morgendimmerung heftigen Angriffen der verbiinde-
ten Armeen ausgesetzt. Sie litt unter der starken Hitze
und ebenso unter Hunger und Durst, da die Truppen
mit Ausnahme einer doppelten Ration Schnaps wih-
rend des ganzen Freitags kaum irgendwelche Nahrung
erhalten hatten. Die franzosischen Truppen, die seit
Beginn der Dimmerung auf dem Marsch waren, hatten
nichts anderes zu sich genommen als ihren Morgenkaf-
fee. (...)

Franzosische Regimenter greifen in Schiitzenlinien
die Osterreichischen Massen an, die immer neue Ver-
stirkungen erhalten, immer zahlreicher und immer
drohender werden und die, Mauern aus Eisen gleich,
dem vorstirmenden Gegner Widerstand leisten.

Divisionen legen die Tornister ab, um den Feind
besser mit dem Bajonett angreifen zu konnen. Ist ein
Bataillon zuriickgeworfen, wird es sofort durch ein
neues ersetzt. Um jeden Hiigel, jede Erhebung, jeden
Felsvorsprung wird hartnickig gekimpft. Leichenhau-
fen liegen auf den Hohen und in den Hohlwegen.

Es ist ein Kampf Mann gegen Mann, ein entsetzli-
cher, schrecklicher Kampf. Osterreicher und Alliierte
Soldaten treten sich gegenseitig unter die Fiisse, ma-
chen einander mit Kolbenschligen nieder, zerschmet-
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Henry Dunant (1828—1910), Photographie
zur Zeit der Schlacht von Solferino 1859

tern dem Gegner den Schidel, schlitzen ihm mit Sibel
oder Bajonett den Bauch auf. Es gibt kein Pardon. Es
ist ein allgemeines Schlachten, ein Kampf wilder, wii-
tender, blutdiirstiger Tiere. Selbst die Verwundeten
verteidigen sich bis zum letzten Augenblick. Wer keine
‘Waffen hat, packt den Gegner und zerfleischt ihm die
Gurgel mit den Zihnen.

An anderer Stelle wiitet ein dhnlicher Kampf. Er
wird noch schrecklicher durch das Nahen einer Rei-
terschwadron, die im Galopp anstiirmt. Die Pferde
zertreten mit ihren beschlagenen Hufen Tote und Ver-
wundete. Einem armen Blessierten wird die Kinnlade
fortgerissen, einem anderen der Kopf eingeschlagen,
einem dritten, den man hitte retten konnen, die Brust
eingedriickt. In das Wiehern der Pferde mischen
sich Verwiinschungen, Wutschreie, Schmerz- und
Verzweiflungsrufe. Den Reitern folgt in gestrecktem
Lauf bespannte Artillerie. Sie bahnt sich ihren Weg
iiber Tote und Verwundete, die auf dem Boden liegen.
Gehirn spritzt aus den zerplatzenden Kopfen, Glieder
werden gebrochen und zermalmt, Korper werden zu
formlosen Massen. Die Erde wird buchstidblich mit Blut
getrinkt. Und die Ebene ist iibersit mit unkenntlichen
Resten von Menschen.» m

Nr.4,2008 SCHWEIZER MONATSHEFTE



	Dossier : "Tutti fratelli"
	"Tutti fratelli" : im Dienst der Menschlichkeit
	Für einen Millimeter Humanität : das IKRK, mitten im Krieg
	Grundlegendes zum IKRK : Zahlen und Fakten
	Was kümmert und das Leid anderer? : Überlegungen eines Ethikers zur globalen Katastrophenhilfe
	Dunant, Dufour, Moynier : Schöpfer eines weltumspannenden Hilfs- und Vertragswerkes
	...
	Ist Krieg im Menschen angelegt? : Über Aggression und ihre Kontrolle
	...
	Leichenhaufen liegen auf den Höhen...


